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          Vertreten durch  

          den Vorsitzenden 

          Ullrich Pfabe 

 

          Telefon: 

          03573 / 63064 

           

 

Gastliegerordnung 

Segelclub 1978 Senftenberg e.V. (SC 1978 SFB) 
 

          Stand: Januar 2024 

 

1. Gastlieger im Sinne dieser Regelungen sind Segler, die ihr Boot für einen 

längeren Zeitraum, also nicht als Hafen während einer Wanderfahrt, land- 

oder stegliegend auf dem Vereinsgelände des Segelclubs stationieren. 

 

2. Wer Gastlieger werden möchte, hat für die betreffende Saison einen 

schriftlichen Antrag an den Vorstand des SC 1978 SFB zu stellen. Dafür 

ist das entsprechende Antragsformular zu verwenden. Als Anlage zum 

Antrag ist der Nachweis der Haftpflichtversicherung für das Boot in Ko-

pie beizufügen. 

 

3. Der Status „Gastlieger des SC 1978 SFB“ gilt grundsätzlich für eine Sai-

son (Anfang April bis Ende September). Das Abstellen von Booten bzw. 

Trailern im Winter ist gesondert schriftlich, formlos, zu beantragen. 

 

4. Gastlieger haben die Gastliegergebühren und die Schlüsselkaution vor 

dem Aushändigen der Schlüssel zum Vereinsgelände zu entrichten, der 

Schatzmeister informiert den Objektverantwortlichen über den Geldein-

gang. 

 

Gebühren: 

- Landliegeplatz: 300,00 € pro Saison, Gebühr für das Abstellen von Trai-

lern: 25,00 € im Sommer 

- Stegliegeplatz: 700,00 € pro Saison 

- Winterliegeplatz: 50,00 € pro Winterhalbjahr, Abstellen von Trailern: 

50,00 € pro Winterhalbjahr 

- Kaution für Schlüssel: Tor zum Grundstück: 50,00 €; Hüttenschlüssel: 

300,00 € 
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5. Gastlieger erhalten gegen die oben genannte Kaution Schlüssel für den 

Zugang zum Grundstück, für die Hütte und den Toilettencontainer und 

sind berechtigt, diese Einrichtungen im üblichen Rahmen, ggf. in Ab-

stimmung mit anderen Seglern, zu nutzen. 

 

6. Das Gastrecht genießt grundsätzlich der Antragsteller. Er ist berechtigt, 

Gäste mitzubringen, darf aber die ihm zur Verfügung gestellten Schlüssel 

nicht an Dritte weitergeben bzw. Dritten ohne sein Beisein den Aufenthalt 

auf dem Vereinsgrundstück ermöglichen. 

 

7. Gastlieger haften für von ihnen am Grundstück, den darauf stehenden Ge-

bäuden und baulichen Anlagen sowie den auf dem Grundstück bzw. den 

Stegen liegenden Booten, verursachte Schäden. 

 

8. Gastlieger tragen das volle Risiko für das auf dem Vereinsgelände des SC 

1978 SFB stationierte Boot und halten den Verein von jedweden Haf-

tungsansprüchen frei. 

 

9. Das Durchführen von Feiern auf dem Vereinsgelände ist Gastliegern nicht 

gestattet. 

 

10. Beim Verlassen des Vereinsgeländes hat der Gastlieger dafür zu sorgen, 

daß das Grundstück, die darauf befindlichen Gebäude, für die er im Besitz 

eines Schlüssels ist, und die Steganlage verschlossen sind. Ggf. hat er sich 

hierzu mit anderen, auf dem Vereinsgelände anwesenden Personen, abzu-

stimmen. 

 

11. Gastlieger haben alle Einrichtungen des SC 1978 SFB sowie das Pacht-    

grundstück mit großer Sorgfalt zu behandeln. Über ggf. festgestellte Be-

schädigungen an Gebäuden und Booten ist unverzüglich der Vorstand zu 

informieren. Bei festgestellten Einbrüchen auf dem Vereinsgelände ist so-

fort die Polizei und unmittelbar danach ein Vorstandsmitglied (Reihenfol-

ge wie Telefonliste unten) zu informieren. 

 

12. Gastliegern ist es nicht gestattet, Fotos von den Einrichtungen des SC 

1978 SFB und von Veranstaltungen des SC 1978 SFB im Internet bzw. 

sonstigen Medien zu veröffentlichen. 

 

13. Grobe Verstöße gegen diese Gastliegerordnung bzw. gegen die üblichen 

Gepflogenheiten des Zusammenlebens in einem Verein können zum Ent-

zug des Gastrechts durch den Vorstand führen. In einem solchen Fall hat 

der Gastlieger unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen, 

sein Boot vom Vereinsgelände zu entfernen und die Schlüssel zurückzu-
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geben. Die Kaution wird nach Schlüsselrückgabe und Bekanntgabe einer 

Kontoverbindung rückerstattet, es sei denn, es bestehen berechtigte Forde-

rungen des Vereins gegenüber dem Gast im Sinne von Schadenersatz. Ein 

Einspruchsrecht gegen diese Vorstandsentscheidung besteht nicht. 

 

 

 

 

Wichtige Telefonnummern: 

- Objektverantwortlicher: Daniel Pfiszterer: 01512 / 2228158 

- Vereinsvorsitzender: Ullrich Pfabe: 0171 / 7240810 

- Technischer Leiter: Frank Drogla: 0170 / 9135615 

- Kassenwart: Andreas Schenke: 0173 / 3858573 

 

Kontoverbindung des Vereins: 
Kontoinhaber: Segelclub 1978 Senftenberg e.V. 
IBAN: DE50 1805 5000 3010 0038 37 
Sparkasse Niederlausitz 

 
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Segelclub 1978 Senftenberg e.V. 

Der Vorstand 

 

 

Ullrich Pfabe 

Vorstandsvorsitzender 


